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Gesetz, nit den die Bauordnung ftlr Wien geändert wird

Der !{iener Landtag hat beschlossen:

Artikel I

B€€chluß lt€ll
Wim." T,a," d esreoierrng-

voür 26.. }i|AI lgg8
^  / -  . .  q t )
i  r . D  ' J

Die Bauordnung für Wien, tcBl.
geändert durch das cesetz LGB1.
wie foJ.gt geändert:

filr t{ien Xr. 1:./ 193 0 , zuletzt

f l l r  Wlen Nr. 40/1997, eird

1 . fn S 3 Abs . 2 werden die l{orte 't fngenieurkanner fllr lrlien,
Niederösterreich und Burgenlandr durch die worte rKaEmer der
Architekten und Ingenieurkonsulenten filr Wien, Niederöster-
reich und Burgenlandl und die litorte ttKanner der gewerblichen
Wirtschaft für wientr durch die worte rrwirtschaf tskanrner Wienrl
ersetzt.

2. S 5 Abs. 4 ] . i t .  s lautet:

rrs) Bestinnungen tlber die Ausgestaltung von Einfriedungen
oder das verbot, ihrer llerstellung sowie tlber die Zulässig-
keit, Ausgestaltung, Hölre und Lage von Lärnschutzeinri.chtun-
gen i  "

3. S 6 Abs. 6 zweiter- Satz lautet:

ItDie Errichtung von Gast-, Beherbergungs-, versannlungs- und
Vergnügrungsstätten, von Bilro- und ceschäftshäusern sosie die
Unterbring'ung von Lagerräuraen, Werkstätten oder pferdestal-

lungen kleineren Urofanges und von Bllro- und ceschäftsräunen
in Wohngebäuden ist dann zulässig, renn sichergestellt ist,
daß sie nicht durch Rauch, Ruß, Staub, schädliche oder ilble
Dllnste, Niederschlägen aus Dänpfen oder Abgasen, ceräusche,
wärr0e, Erschütterungen oder sonstige Einwirkungen, cefahren
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oder den Wohnzweck beeinträchtigende Belästigungen f{lr die
Nachbarschaft herbeizuf{lhren geeignet sind. rl

4.  S fe Abs. 2 v ierter Satz lautet :

trDie Breite des Verbindungsstreifens nuß nindestens 3 n be-
tragen. r,

5. S fe Abs. 3 erster Satz lautet:

rrAufschließungslrege in Gartensiedlungsgebiet ntissen ninde-
stens 3 n breit sein und nit der öffentlichen Verkehrsfläche
unnittelbar verbunden sein. r.

5. S 53 Abs. 1 lautet:

rr (1) Dienen neue Verkehrsflächen ausschließlich oder vor-
wiegend der besseren Aufschließung der anllegenden crundflä-
chen, kann anläBlich der Festsetzung des Bebauungsplanes an-
geordnet !,rerden, daß diese Verkehrsflächen von den Eigentil-
nern (ltiteigentünern) der anliegenden Bauplätze, Baulose oder
Kleingärten naclr den Anordnungen der ceneinde hergestellt,
erhalten, gereinigü, beleuchtet und ebenso die not\rendigen
Einbauten hergestellt und erhalten werden. n

7. In S 62 Abs. 1 vird nach z 3 folgende Z 3a einEefügt:

'r3a. den Austausch von Fenstern gegen solche anderen ErscheL-
nungsbildes (Konstruktion, Teilung, profilstärke, Farbe und
dergleichen) ; tt

8. fn S 52a Abs. 1 tritt nach Z 33 an die Stelle des punktes

ein Strichpunkt. Folgende Z 34 vird angeftlgt:

rr34. der Austausch von Fenstern gegen solche gleJ.chen Er-
scheinungsbiLdes (Konstrultion, Teilung, profllstärke, Farbe
und dergleichen) . tr



9. In S 62a Abs. 2 tr i t t  an die StelLe des Zitates rAbs.. 1
Z  2  b is  33r r  daE Z i ta t  ' rAbs .  1  Z  2  b is  34r .

10. In S 63 Abs. 1 tr i t t  nach 1it .  9 an die Stet le des punk-

tes ein Str icbpunkt. Folgende l i t .  h wird angefi lgt:

' rh) bei den nach S 60 Abs. 1 l i t .  a, b und c bewil l igrungs-
pflichtigen Bauf{lhrungen eine statische vorbeDessung ein-
schließlich eines Fundierungskonzeptes oder ein cutachten,
daB auf crund der ceringfüg.igkeit des Bauvorhabens aus stati-
schen Belangen keine Gefährdung des Lebens, der Gesundheit
von llenschen oder des Eigenturns gegeben ist; diese Unterlagen
sind von einen nach den für die Berufsausilbung naßgeblichen
Vorschriften berechtigten Sachverständigen für das einschlä-
gige Fachgebiet zu erstelLen.t l

11. S 63 Abs. 4 entfäI l t ;  die Abs. 5 und 6 erhalten die Ab-
satzbezeichnungen tt  (4) tr  und u (5) n.

12. S 65 Abs. 2 l t t .  b lautet:

rrb) für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Gutachten und
Berechnungen einschließlich der zugehörigen pläne (Nachweise

des Wärneschutzes und des Schallschutzes., statische Nachlreise
u.ä.) sowie fllr deren Übereinstirnrnung nit den übrigen Bauun-
terlagen ihr Verfasser; rr

13. S 66 zveiter Satz lautet:

rrBei Baufllhrungen in Bauland, in Kleingartengebiet oder irn
Kleingartengebiet für ganzjähriges lrlohnen nuB ilberdies der
Bauplatz, das Baulos oder der Kl.eingarten vorher bewilligt
worden sein; diese Bewilligung ist nit der Baubewilligung zu
erteilen, wenn eine Abteilung nicht erforderlich ist.tl
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14. S 68 Abs. 3 zlreiter satz lautet:

ItBei rechtnäßig bestehenden Gebäuden ist nachträglich zur
Minderung von Irnmissionen die verglasung von Balkonen und
Loggien unabhängig von Einflu6 auf dle Belichtung zulässig.'r

15 .  S  68  Abs .  8  Laute t :

rr(8) Die Bestinnungen über die Kabinenmaße, ilber die Ver-
bindung aller Geschosse, über die llnordnung der Aufzugssta-
tionen in der Ebene des jeweiligen Geschosses sowie {lber die
vor Aufzugstüren nindestens notwendigen Flächen sind bei
nachträg1 ichen Auf zugseinbauten bez iehunqsvel se Auf zugs zulrau-
ten nicht anzuwenden, wenn and.ernfalls auf crund örtlich ge-
gebener Verhältnisse ein Aufzug nicht errichtet werden könnte
oder durch den erforderlichen Aufzugsschacht Belichtungs- und
BeIüf tungsverhältnisse von wohnungen beeinträchtigt wilrden. rl

15. Im S 59 Abs. 1 tritt nach lit. s an die Stelle des punt(-

tes ein strichpunkt. Folgende 1it. t wird angefügt:

'rt) Überschreitungen des Rauninhaltes von 50 n3 bei Schwinnr-
becken in Sinne des S 79 Abs. 6.r

17. In S 69 Abs. 2 zweiter Satz entfällt die Wendung n1it. a
bi.s oil

18.  S  70a Abs.  11  en t fä l l t .

19. S 71 letzter Satz lautet:

trDer Benilligung dtlrfen durch dleses Gesetz gegebene subJek-
tiv-öffentliche Rechte nicht entgegenstehen und es darf die
Bebaubarkeit der Nacbbargrundflächen nicht vernindert uerden,
es sei denn, daß der Berechtigte der BewiUlgung ausdrilcklich
zugestinrnt hat oder genäB S 42 des Allgeneinen Verwaltungs-
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verfahrensgesetzes aIs der Bewilligung zustinnend anzusehen
ist . rl

20. Nach S 71 lrird folgender S 71a sant tlberschrift einge-
filgt:

ItBewilligung filr Bauten langen Bestandes

S 71a. Hat ein cebäude oder eine bauliche Anlage zur cänze
oder in nesentlichen Teilen seit nehr als 30 Jahren an der-
selben Stelle ohne jede Baubewilligung bestanden, gilt dieses
Bauwerk al,s nlt rechtskräftigen Bescheid genäß S 71 auf Wl-
derruf bewilligt, wenn unter ausdrticklicher Bezugnahme auf
diese Bestinnung (S z1a) vollständige Bestandspläne iro sinne
des S 63 Abs. 1 lit. a und des .S 64 vorgelegt werden und der
Behörde die Zustinrnung des crundeigentifuners (aller Miteigen-
tüner) nachgewiesen wird; die Verletzung subjektiv-öffent-
licher Nachbarrechte und dle verninderung der Bebaubarkeit
von Nachbargrundflächen stehen den nicht entgegen. r

21. S 79 Abs. 3 letzter Satz entfälI t .

22. S 79 Abs. 6 lautet:

rr(6) Vorgärten, Abstandsflächen und sonstige gärtnerisch
auszugestaltende Fl.ächen sind, soweit auf diesen Fläehen zu-
lässige Baulichkeiten, Gebäudeteile oder baullche Anlagen
nicht errichtet werden, gärtnerisch auszugestalten und in gu-
teD Zustand zu erhalten. Befestlgte l{ege und Zufahrten,
Stiltzmauern, Stufenanlagen, Rampen u.ä. Eind nur in unbedingrt
erforderlichen Ausmaß zu1ässig. Darilber hinaus sind Schviun-
becken bis zu einen Gesarntausnaß von So n3 Raurninhalt zuläs-
sig; diese ntissen von Nachbargrenzen einen Abstand von roinde-
stens 3 n haben, sofern der Nachbar nicht einen geringeren
Abstand zustinmt.'l



23.  S  85  Abs .  2  und 3  lau ten :

rr(2) Einfriedungen ntlssen so ausgeEtaltet lrerden, daß sie
das örtliche Stadtblld nicht beeinträchtigen. Sie d{lrfen, so-
fern der Bebauungsplan nicht anderes bestinnt, den Boden der
höher gelegenen, anschließenden crundfläche un nicht Dehr al.s
2 ,50  m f lber ragen.

(3) Einfriedungen von vorgärten gegen die Verkehrsfläcbe
und an den seitlichen crundgrenzen auf die Tlefe des Vorgar-

tens di.irf en, sofern der Bebauungsplan nicht anderes zuläAt,
den freien Durchblick nictrt hindern. Abweichungen hievon sind

zulässig, wenn dadurch das örtliche Stadtbild nicht beein-
trächtigt rrird. Sonstige crundgrenzen dtlrfen, wenn der Bebau-
ungsplan nicht anderes bestir [t, durch volle Wände abge-
schlossen uerden. tr

24. S 95 saut Überschrif t  entfäl l t .

25. S 111 sant iberschrif t  entfä] l t .

26 .  S  L27 Abs.  1  und.2  lau ten :

r'(1) Den vertretern der Behörde ist jederzeit der Zutritt
zur Baustelle zu gestatten. Baunerber, Bauftlhrer, Planverfas-
ser und Prtlfingenieur sowie die bej.n Bau Beschäftlgrten sind
verpflichtet, der Behörde a1le erforderlichen Ausktlnfte zu

erteilen.

(2) Baunerber und Baufilhrer sind verpflichtet, auf der
Baustelle die Baupläne, die nach diesen cesetz ausgef{lhrt
I erden dilrf en, die nach den Fortschritt des Baues erforderli-

chen statischen Unterlagen sowie Nachlreise des PrtlfingenieurE
ilber die gemäB Abs. 3 vorgenonmenen tlberprtlfungen aufzulegren.
Die Behörde ist berechtigt, die Unterlagen auf vollstän-
digkeit und Schlllssigkeit zu ilberprilf en. Diese tberprilfung



schafft  nicht die Vermutung, daß die Untertagen vol lständig
und r icht ig sind. 'r

27. 5 127 Abs. 1a entfä11t.

28. S L27 Abs. 7a entfäl l t .

29. S t27 Abs. 8 lautet:

rr(I) Die Bauftlhrung darf nictrt weitergeführt werden, lrenn

a) ein Bau ohne Baubewilligung oder ohne Kenntnisnahne der
Bauanzeige oder entqegen den Bestirnmungen des S ZOa aus-
geführt wirdi

b) der Prüfingenieur oder der Bauführer der Behörde nicht be-
kanntgegeben worden ist;

c) nicht entsprechende Baustoffe verrüendet oder entsprechende
Baustoffe unfachgenäB verwendet lrerden i

d) Konstruktionen nangelhaft ausgef{lhrt werden;
e) Schalungen oder Pölzungen nangelhaft sind;
f) die erforderl.ichen statischen Unterlagen auf der Baustelle

nicht aufliegen oder rnangelhaft sind;
g) der Untergrund den Annahnen niclrt entspricht, die den sta-

tischen Unterlagen zugrunde liegen. I

30 .  S  127 Abs.  8a  lau te t :

rr (8a) wlrd die Bauführung entgegen Abs. 8 weitergefllhrt
und erlangt die Behörde davon Kenntnis, hat sie den Bau ein-
zustellen. Dartlber ist nöglichst binnen drei Tagen an den
Bauherrn, den Bauftlhrer oder den sonst Veriantlrortlichen ein
schrif t l icher Bescheid zu erlasseni einer Berufung gegen.di.e-

sen Bescheid kon:nt die aufschiebende Wirkunq nicht zu.rl



31.  S  128 Abs.  2  Z  3  lau te t :

rr3. sofern ein Pri l f ingenieur zu bestel len rrar, die von ihn
aufgenorn'nenen Überprtifungsbefunde sant allen Konstruktions-
plänen; rr .

32. Dem S 128 wird folgender Abs. 7 angefi lgt:

" (7) S 65 Abs. 2 git t  =irrrrg.räß.,,

33 .  S  129b Abs.  1  lau te t :

rr(1) Bewilligungen und Bescheiden nach diesen Gesetz koDmt
dinglicbe Wirkung zu. Dies gilt auch ftlr Bescheide oder Ver-

falrrensanordnungen in Ersatzvornahneverfahren. rl

34 .  S  129b Abs.  4  en t fäLLt .

35 .  S  130 Abs.  2  l i t .  b  lau te t :

nb) verpflichtungen zur Elnbeziehung von selbständig unbebau-

baren Grundflächen (Ergänzungsflächen) in einen beabsichtig-

ten Bauplatz sowie die Verpfllchtung zur Duldung der Ben{lt-

zunq, der llerstellunE. und der Erhaltung von Ver- und Entsor-
gungsleitungen auf Fahnen und auf Aufsch]legungshregen
( 5  l e 1 ; "

36. IE !l 138 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingeftlgü!

tr(la) Wlrd ein llltglled genäg Abs. 1 ltt. b nlt der Ver-
tretung des t andeshauptnannes betraut, hat dieseg Mitglied
fllr sich einen Vertreter zu bestellen.rl

37. Im S 138 ltlrd nach Abs. 3 folqender Abs. 3a eingefilgrt:

"(3a) (verfassungsbestinmung) Alle t[itglieder der Bauober-
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behörde und ihre vertreter sind bei Ausübung ihres Antes an
keine Weisungen gebunden.'l

Artikel II

Inkrafttreten

(1) Art.  I  zi f fern 10 (betlefferid S 63 Abs. 1 l i t .  h),
11 (betreffend S 63 Abs. 4), 18 (betreffend S 7Oa AbE. 11),
26 (betreffend S 127 Abs. I  und 2), 2? (betreffend S 122
Abs. 1a), 28 (betreffend S 127 Abs. 7a't ,  29 (betreffend S 122
Abs. 8), 30 (betreffend 5 127 Abs. 8a) und 31 (betreffend

S 128 Abs. 2 Z 3, treten sechs uonate nacb der Kundnachung
dieses Gesetzes in Kraft.

(2) Art. I Z 36 (betreffend S 138 Abs. 1a) tritt rllckwirkend
Dit 1. DezeDber 1995 in Kraft.

(3) (Verfassungsbestinnung) Att. I Z 37 (betreffend S 139
Abs. 3a) tritt nit den der Kundroachung dieses Gesetzes fol-
genden Tag in Kraft.

(4) In tlbrigen tritt das cesetz Dit den seiner Kundnachung
folgenden Tag in Kraf,t.

Artikel III
Übergangsbestlmungen

(1) Die Bestinroungen genäB Art. If Abs. 1 slnd auf bei In-
krafttreten anhängl.ge Verfahren nicht anzusenden.

(2) Art. I Z 3 (betreffend S 6 Abs. 6) qilt auch ftlr alle bei
seinen fnkrafttreten bereits bestehenden Wohngebiete.

Der Landeshauptnann: Der LandesaDtsdirektor :



V O R B L A E I

zur Bauordnungsnovell.e

Problern: Die jtingste Erfahrung hat gezelgt, dag einige
Jinderungen der Bauordnung f{lr t{ien zwecknägig
erschelnen, vor allem un eine verel.nfachte Voll-
zugspraxis zu gewährleiEten.

ziele: Anpassung einiger Bestiunungen der Bauordnung
ftlr Wien an die Erfordernisse der praxis.

Lösunq: NoveLlierung der einschlägigen gesetzlichen
Besti-nmungen.

Alternativen: keine

Nosten: Die Novelle enthält keine BestinnungeD,
durch die die Kosten der behördlichen fätig-
keiten gegenilber der biEherigen Rechtslage
vernehlt werden.

Eu-Konfornität: gegeben



E R L A U T E R N D E  B E M E R K

zur Bauordnungsnovelle

U N G E N

A) Al lqeneines:

Dulch die Bauordnungsnovellen des Jahres 1996 wulden insbe-
sondere die verfahrensbestinmungen (Verfahrensnovelle, LGBI.
filr Wien Nr. 4211996) sowie die stadtplanerischen und stadt-
gestaltenden Bestir0nungen der Bauordnung filr Wien (Stadtge-

stal. tungsnovelle, LcBL. für wien Nr. 44/L996) geändert.  Dle
jttngste Erfahrung hat gezeigt, daß noch in einigen weiteren
Punkten Deregulierungs- und Vereinfachungsrnögli.ctrkeiten im
Sinne der Praxis bestehen. Den soll durch die vorliegende No-
velle Rechnung getragen werden. Bemerkt wird, daß diese No-
velle noch nicht jene technischen Bestirnnungen enthält, die
zrtar auch bereits begutacbtet lrurden, aber noch einem EU-
Notifikationsverfahren zu unterziehen sind.

. B) Zu den einzelnen Bestinmunden:

Z u  Z  1  ( S  3 ) :

In Abs. 2 werden die Bezeichnunqen der Ka,nrnern den geänderten

Kaürpergesetzen angepaBt.

Z t r  Z  2  (a  5 l?

Durch die Ergänzung der lit. s wird die t{öglichkeit geschaf-

fen, zun Schutze des örtlichen Stadtbildes bereits im Bebau-
ungsplan auf die Ausftlhrung von Lärnschutzeinrichtungen - et-
rra von Lärnschutzwänden - EinfluB zu nehnen.



Z u  Z  3  ( s  6 ) :

fm zusammenhang nit den Entfall der Bestirinungen {lber stal-
Iungen in S 95 (Z 24't werden in Abs. 6 pferdestallungen klei-
neren Umfanges in wohngebieten graöglicht. Danit wird einen
Bedilrfnis der Praxis Rechnung getragen (spanische Hofreit-
schule, Fiaker), ohne den Schutz der Nachbarn vor Belästigun-
gen einzuschränken.

Z u  Z  4  u n d  5  ( S  1 5 ) :

Die bisherige Begrenzung der Länge einer Fahne nit 35 n in
Abs. 2 war darin begrründet, daß dieser Abstand geloäB S 93
Abs. 6 als maxinal zulässige Entfernung von Senkgrruben und
Kläranlagen von Aufstellungsort des Räunfahrzeuges vorgesehen
ist. Im Hinblick darauf, daß durch technische Maßnahmen
(Punpanlagen) auch in Fa1le eines Gefä1les eine längere Oi-
stanz bei der Ableitung von Abwässern übenrunden lrerden kann,
kann die genannte Begrrenzung entfallen.

In Abs. 3 wird die bisher nit 4 n festgesetzte lr{lndestbreite
von Aufschließungsvegen auf 3 m zurückgenomnen, da nlt dieser
Breite im Gartensiedlungsgebiet das Auslangen gefunden wird;
insbesondere ist auch bei einer Breite von 3 n die Rettung
von l.{enschen im Gefahrenfalle sichergesteUt. Bei der li[in-
destbrei.te von befahrbaren Aufschließungswegen (6 n) tritt
keine Änderung ein.

Z u  Z  6  f S  5 3 ) !

Die nach S 53 in Bebauungsplan festzusetzenden Verkehrsflä-
chen dienen ausschließlich oder vorwiegend der AufschlieBung
der anliegenden Grundflächen, ohne darliber hinaus einen uei-
teren Verkehrsbedilrfnis Rechnung zu tragen. Es soll daher das
in A.bs. 2 vorgesehene Erfordernis eines forBalen Antrages der
Liegenschaftseigentüner - lrelches in der Praxis kaum eine Be-
deutung erlangt hat - entfallen, da es den Eigentllnern der
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anliegenden Grundflächen - wie bisher - unbenonmen bleibt, in
zuge der öffentlichen Auflage des Entlrurfes ei.nes plandoku-

mentes nach S 2 Abs. 5 die Festsetzung einer Verkehrsfläche
nach S 53 zur besseren AufschlieBung ihrer crundflächen anzu-
regen.

Z !  Z  7  (  S  6 2 ) :

Nach S 62a Abs. L Z 34 (Z 8) ist nunmehr der Austausch von
Fenstern gegen solche gleichen Erscheinungsbildes - nur in
diesem FaIl sind die von der Behörde wahrzunehnenden fnteres-
sen zu vernachlässi.qen - bewilligungsfrei gestellt; nach
S 62a Abs. 3 mu8 aber auch der Fensteraustausch den Bauvor-
schriften - insbesondere auch den S 85 der Bauordnung filr
Wien - entsprechen. Der Austausch von Fenstern gegen solche
anderen ErscheinungsbiLdes sol1 nach S 62 Abs. 1 Z 3a der
Kenntnisnahne einer Bauanzeige. bedilrfeni zwecks Beschleuni-
gung des Behördenverfahrens bei diesen geringfügigen BaumaB-
nahmen surde dennach vom Zustinnungserfordernis des crundei-
gentümers Abstand ltenonmen.

Z !  Z  8  u n d  9  ( €  6 2 a ) :

Beztiglich deE Austauscbes von Fenstern (Abs. 1
die Ausfilhrungen zu Z 7 verwiesen.. In Hinblick
terung des Abs. 1 durch eine Z 34 rirird auch das
A.bs. 2 geändert.

Z t t  Z  LO und 11  (S  63) :

Z 34) nird auf

auf die Ernei-

Zltat in

In der Praxis entstehen Probleme daraus, da8 der Statlker
erst spät in das Baugeschehen eingebunden rird. So ergibt
sich etna oft ein Widerspruch znischen den baulichen Erfor-
dernissen des l{ärne- und Schallschutzes einerseits und der
Statik andererseits, der letztlich zu ei.ner vom Konsens ab-
rteichenden Bauführung ftihrt. Es wild daher nunmehr in Abs. 1
lit. h - insbesondere auch in Hinblick auf das vereinfachte
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Baubenilligungfsverfahren des S 7Oa - bereits bei der Elnrei-
chung eines Bauvorhabens die Vorlage von einer qualifizier-
ten Person verfaßter statischer Nachweise verlangt. In Hin-
blick auf diese neue Bestimnung entfällt Abs. 4.

Z \  Z  1 2  ( S  6 5 ) :

A b s . 2 l i t . b w i r d

keiten neu gefaßt.

z !  Z  L 3  ( S  6 6 ) :

zwecks Konkreti.sierung der Verantwortlich-

Der zneite Satz dieser Bestinrnung wird insofern an die beste-
hende Rechtslage angepa6t, als das Erfordernis der Bewilli-
gung filr einen Kleingarten auch bei Baufllhrungen in rtKleLn-

gartengebiet filr ganzjähriges Wohnentr erfilllt sein nuß.

Zr r  Z  L4  und 15  (€  68) :

Der zweite Satz des Abs. 3 wird einfacher fornuliert.

Im Abs. 8 wird aus praktischen Ererägunger vorgesehen, daB
auch die Besti''hungen {lber die vor Aufzugsttlren Dindestens
notvendigen Flächen bel nachträglichen Aufzugseinbauten bzs.
Aufzugszubauten nicht anzuwenden sind.

Z !  Z  L6  und 17  (S  69) :

ltit Abs. 1 lit. t nird ein Ausnahnetatbestand f{lr Abseichun-
gen von der iu S 79 Abs. 6 (Z 221. vorgesehenen Beschränkung
der Zulässigkeit von Schwinrnbecken auf gärtnerisch auszuge-
staltenden Grundflächen 

-geschaffen.

Das Zitat ' . I i t .  a bis orr in zweiten Satz des AbE. 2 ist ent-
behrlich und entspricbt in übrigen nicht der aktuellen Fas-
sung des Abs. L; es kann daher entfallen.



Z U  Z  L a  1 S  7 0 a ) :

Der Entfal l  des Abs.

fal l  des bisherigen

Z u  Z  L 9  ( S  7 1 ) :

11 erfolgt im Zusanmenhang nit den Ent-

S  1 2 7  A b s .  1  u n d  2  ( Z  2 6 r .

Im letzten Satz wird aus systematischen cründen - entspre-

chend S 69 Abs. 2 - ausdrücklich klargestellt, daB eine Bau-

bewillj.gung auf eine bestinnte Zeit oder auf Widerruf nit Zu-

stinnung des Nachbarn auch in Falle der Verninderung der Be-

baubarkeit der Nachbargrundflächen erteilt werden kann.

Z t J  Z  2 0  ( s  7 1 a ) :

Insbesondere in Kleingartenanlagen stellt sich iumer wieder
das Problem, daß dort objekte seit Jahrzehnten in wesentll-
chen unbeanstandet bestehen, die aber roit den Rechtsvor-

schriften - etrra hj.nsichtlich der Einhaltung der erforderli,

chen Abstandsflächen, der naximalen Gebäudehöhe oder a". r"]
ximal bebaubaren fläche - nicht in Elnklang gebracht werden

können und daher die. Voraussetzungen filr eine nachträgliche
Baubewilligung nicht erfilllen, obwohl sie der durch dle Flä-
chenwidnung angestrebten Zielsetzung durch ihre tatsächllche

Nutzung nicht widersprechen. Zur Verneidung von unbil.Iigen

Ilärten soll durch die neue Bestinmung des S 71a ftlr solche

Bauten die filöglichkeit einer rechtlichen sanierung eröffnet

werden.

Z u  Z  2 ) -  u n d  2 2  ( s  7 9 1 :

Die Errichtung von Schwirnrnbecken nit einem Abstand von ninde-

stens 3 n von Nacbbargrenzen bis zu einem Ausmaß von 50 n3
Rauninhalt iD Bäuland bedarf, nach S 62a Alrs. L Z 22 keiner
baubehördlichen Bewilligung. Davon ausgehend wird in Abs. 5

die Zulässigkeit der Errichtung voD Schsirnnr''ecken auf gärtne-



o

risch auszugestaltenden crundflächen neu geregelt. In dlesen
Zusammenhang entfällt der letzte Satz des Abs. 3.

Z u  Z  2 3  ( s  8 5 ) :

Durch die Anderung der Abs. 2 und 3 wird nunnehr dem Uustand
Rechnung getragen, daß genäB S 5 Abs. 4 Iit. s der Bebauungs-
plan besondere Bestimmungen ilber dle Ausqestaltung von Ein-
friedungen oder das Verbot ihrer Herstellung vorsehen kann.

z \  z  2 4  r s  9 5 )  u n d  z  2 5  r S  1 1 1 1  :

S 95 und S 111 entfallEn, da dLese Bestinmungen in Wlen keine
praktische Bedeutung erlangt haben und bei der Errichtung von
stallungen und Scheunen ohnehin nach S 97 Abs. 1 die Erfah-

rungen der technischen Wissenschaften anzurrenden sind.

Z \  Z  2 6 ,  2 7 .  2 8 ,  2 9  u n d  3 0  ( S  1 2 7 ) :

Die bisherigen Abs. 1 und 2 entfallen in l{inblick darauf, da8
genä6 5 63 Abs. 1 lit. h (Z 10) nunmehr bereits bei der Bau-
einreichung statische Unterlagen vorzulegen sind. Die neuen
Abs. 1 und 2 entsprechen lnhaltllch dem bisherigen AbE. 7a,
wobei in den letzten satz des Abs. 2 der Inhalt des blslre-
rigen Abs. 1a aufgenornnen sird.

Durch die l{eufassung des Abs. 8 nird klargestellt, dag bei
vorliegen eines der Tatbestände der lit. a bis g der Baufllh-

rer selbst verpflichtet ist, den Bau elnzustellen. Erst nenn

der Behörde zur Kenntnis konmt, daß unter l,liBachtung dleser
Vorsclrrift die Baufilhrunq dennoch weitergeflllrrt wird, lrat sie
genäB Abs. 8a eine Baueinstellung zu verfllqen.

Z r t  Z  3 l  u n d  3 2  ( S  1 2 8 1 :

Konstruktionspläne sollen nach Abs.

Fertigstellungsanzeige nur in Falle

2 Z 3 der Behörde ait der

der Bestellung eines



Prilfingenieurs vorgelegt lrerden nilssen, da ansonsten in Sinne
des S 127 Abs. 6 ohnehin nu! eine geringfilgige Bauausf{lhrung
vorl iegt.

Die Vorschrift des neuen Abs. 7 dient zur Kl.arstellung der
Verantwortlichkeiten.

Z w  Z  3 3  u n d  3 4  ( S  1 2 9 b ) :

Durch die änderung des Abs. 1 solI eindeutig klargestellt
yterden, daB iro Verfahren zur Vollstreckunq baupolizeilicher
Aufträge im Wege der Ersatzvornahne (S 4 WC) der Rechtsnach-
folger des verpflichteten in die Stellung des Rechtsvorgän-
gers eintritt.

Auf,gnund des Beschlusses des Landesqerichtes fllr Zlvilrechts-
sachen Wien vom 24.5.1996, 46 R 390/96 k, steht fest, daB ge-
näß S 216 Äbs. 1 z 2 der Exekutionsordnung ein Vorzugspfand-
recht - wie es S 129b Abs. 3 der Bauordnung filr Wien fllr die
Kosten einer Ersatzvornatrme vorsieht - nur ttfilr die aus den
letzten drei Jahren vor den Tag der Erteilung des ZuschlageE
rilckständigen Beträgett zusteht, wobei die Kosten einer Er-
satzvornahue filr den zeitraum 'trückständigtr sind, in dern die

Ersatzvornahne tatsächlich stattgefunden hat. Dies bewirkt,
daß eine Znangsversteigerung nach S 129b Abs. 4 leg.cit. nie
fristgerecht beantragt werden kann; diese Bestinnung er-
scheint entbehrlich und entfällt daher.

Z 1 J  Z  3 5  f q  1 3 0 ) :

Einen praktischen Erfordernis entsprechend sollen die in S. 16
Abs. 2 bzr'r. 3 festgelegten Verpflichtungen der Eigentllner

bzw. Anrainer zur Duldung der Bentitzung, Herstellung und Er-
haltung von Ver- und Entsorgungsleitunqen auf Fahnen bzv.
Auf schlieBungs!'tegen in Grundbuch angTenerkt werden. Abs. 2
lit. b wird daher entsprechend adaptiert.



Z !  Z  3 6  u n d  3 7  t S  1 3 8 1 :

AbE. 1a regelt den FalI, daB der Landeshauptmann ln Slnne des
Abs. 1 lit. a ein üitglied genäß Abs. 1 lit. b nit seiner
vertretung betraut.

weiters wird in Abs. 3a ausdritcklich k1argestellt, da8 dle
Ittitglieder der Bauoberbetrörde und ihre Vertreter bei Au8{lbung

itrres Amtes ereisungsfrei sind; in Hinblick auf Art. 20 B-VG

hat dies durch eine Verfassungsbestinnung zu erfolgen.

' "
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